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Jahrgang 1966 Ausgegeben am 14. Jänner 1966 1. Stück 

1. Verordnung: Anuhl der Kammerräte in der Vollversammlung und im Vorstand der Ärztekammer lür Wien. 

1. 
Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 13. Jänner 1966 über die Anzahl der 
Kammerräte in der Vollversammlung und 
im Vorstand der Xrztekammer für Wien. 

60 festgesetZt. Davon entfallen auf die Turnus· 
ärzte 6, auf die praktischen Krzte 22 und auf 
die Fachärzte 32 Mandate. 

§ 2 
Für den Kammervorstand der Ari:tekammer 

für Wien wird die Anzahl der weiteren Kammer„ 
Auf Grund des S 28 Abs. l und des § 34 räte, die mit dem Präsidenten und den Vizepräsi

Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 30. März 1949, denten den Kammervorstand bilden, mit 15 fest
BGBI. Nr. 92 (Krztegeset:z), in der Fassung des gesetzt. Von den Mandaten der weiteren Kam
BGBI. Nr. 50/1964, wird verordnet: merräte entfallen auf die Turnusiirzte 2, auf die 

1 praktischen Krzte 5 und auf die Fachärzte 8 Man-
§ t 1 date. 

Für die Vollversammlung der l'l.rztekammer j 
für Wien wird die Anzahl der Kammerräte mit 1 

Der Landeshauptmann: 
Mank 
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